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Zusammenfassung der Information:  

Der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss und der Gemeinderat nehmen folgende 
Information zur Kenntnis: 

Die Verwaltung stellt zeitnah aktuelle Formulare und Informationen zur Beantragung von 
Sondernutzungen sowie Ansprechpartner im Behördenwegweiser ein. 

Dem Vorschlag, einen Leitfaden für die Beantragung von Genehmigungen für kurzfristige 
Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen (sogenannte „Spontanpartys“) nach dem Bei-
spiel aus Halle/ Saale zu erstellen, wird nicht gefolgt. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

Keine  

  

Einnahmen:  

Keine  

  

Finanzierung:  

Keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Eine temporäre Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen über den Ge-
meingebrauch beziehungsweise den Widmungszweck hinaus kann nur im Rahmen der 
geltenden Rechtsvorschriften genehmigt werden. 

Unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien ist eine Genehmigung daher immer eine 
Einzelfallentscheidung. 
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Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
vom 05.04.2017 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses vom 05.04.2017 

5 Temporäre Nutzungen in öffentlichen Räumen in Heidelberg 
Informationsvorlage 0064/2017/IV 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner eröffnet den Tagesordnungspunkt.  

Stadtrat Holschuh bemerkt, dass die Vorlage aus Sicht seiner Fraktion nicht ausreichend 
sei, weshalb der vorliegende Antrag (siehe Anlage 02 zur Drucksache 0064/20147/IV) 
gestellt worden sei. Mit der vorgeschlagenen Online-Plattform entstehe ein niederschwel-
liges Angebot. Dies stelle eine praktikable Lösung dar.  

Erster Bürgermeister Odszuck sagt zu, dass die Idee der Online-Plattform aufgegriffen 
werde. Die Verwaltung werde den Stadträten einen entsprechenden Vorschlag machen. 
Er gibt allerdings zu bedenken, dass eine aktive Bewerbung von öffentlichen Veranstal-
tungsflächen zu Konflikten mit Anwohnern führen könnte. Er bittet um Klarstellung zu Zif-
fer 2 des Antrages, ob hier der öffentliche Raum gemeint sei oder ob es vielmehr um die 
temporäre Nutzung von Gebäuden gehe. Bei der temporären Nutzung des öffentlichen 
Raums handele es sich um Sondernutzungsrecht. Das Baugesetzbuch sei davon nicht 
berührt. Anders sehe es bei der temporären Nutzung von Gebäuden aus, hier gebe es 
bauplanungsrechtliche Erleichterungen. Er betont allerdings, dass dies nicht das Bauord-
nungsrecht betreffen würden. Auch bei einer Zwischennutzung müssen die sicherheitsre-
levanten Belange berücksichtigt werden wie Brandschutz, Hygienevorschriften et cetera. 
Daher sei der Antrag aus seiner Sicht nicht schlüssig.  

Stadtrat Holschuh stimmt Erstem Bürgermeister Odszuck zu und erklärt, dass die Ziffer 2 
des Antrages gestrichen werde.  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner lässt über den geänderten Antrag abstimmen: 

Einrichtung eines Bereichs www.heidelberg.de/freiraum auf der Internetpräsenz der Stadt 
Heidelberg mit folgenden Inhalten: 

- Veröffentlichung und Auflistung aller öffentlichen Grünflächen, Plätze und Straßen 
sowie Informationen zur Beantragung und ein einfaches Online-Formular zur un-
komplizierten Beantragung einer Genehmigung für eine Veranstaltung im öffentli-
chen Raum. 

- Nennung und Kontaktdaten einer verantwortlichen Person bei der Stadt Heidel-
berg, die als Schnittstelle zwischen den einzelnen städtischen Ämtern fungiert und 
als Ansprechpartner*in für die Genehmigung von Zwischennutzungen von Räumen 
bei der Stadt Heidelberg zuständig ist. 

Ergebnis: beschlossen mit 10:0:2 
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Beschlussempfehlung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses:  
(Änderungen sind fett dargestellt) 

Der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss nimmt folgende Information zur Kenntnis 
und empfiehlt:  

Die Verwaltung stellt zeitnah aktuelle Formulare und Informationen zur Beantra-
gung von Sondernutzungen sowie Ansprechpartner im Behördenwegweiser ein. 

Dem Vorschlag, einen Leitfaden für die Beantragung von Genehmigungen für kurzfristige 
Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen (sogenannte „Spontanpartys“) nach dem Bei-
spiel aus Halle/ Saale zu erstellen, wird nicht gefolgt. 

Einrichtung eines Bereichs www.heidelberg.de/freiraum auf der Internetpräsenz 
der Stadt Heidelberg mit folgenden Inhalten: 

 Veröffentlichung und Auflistung aller öffentlichen Grünflächen, Plätze und 
Straßen sowie Informationen zur Beantragung und ein einfaches Online-
Formular zur unkomplizierten Beantragung einer Genehmigung für eine Ver-
anstaltung im öffentlichen Raum. 

 Nennung und Kontaktdaten einer verantwortlichen Person bei der Stadt Hei-
delberg, die als Schnittstelle zwischen den einzelnen städtischen Ämtern fun-
giert und als Ansprechpartner*in für die Genehmigung von Zwischennutzun-
gen von Räumen bei der Stadt Heidelberg zuständig ist. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Beschlussempfehlung und Arbeitsauf-
trag 
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Sitzung des Gemeinderates vom 18.05.2017 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 18.05.2017  

12 Temporäre Nutzungen in öffentlichen Räumen in Heidelberg 
Informationsvorlage 0064/2017/IV 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner weist auf die Beschlussempfehlung des Stadtent-
wicklungs- und Verkehrsausschusses vom 05.04.2017 hin und ruft diese zur Abstimmung 
auf. 

Beschluss des Gemeinderates:  

Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass dem Vorschlag, einen Leitfaden für die Bean-
tragung von Genehmigungen für kurzfristige Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen 
(sogenannte „Spontanpartys“) nach dem Beispiel aus Halle/ Saale zu erstellen, nicht ge-
folgt wird. 

Der Gemeinderat beschließt die  

Einrichtung eines Bereichs www.heidelberg.de/freiraum auf der Internetpräsenz 
der Stadt Heidelberg mit folgenden Inhalten: 

 Veröffentlichung und Auflistung aller öffentlichen Grünflächen, Plätze und 
Straßen sowie Informationen zur Beantragung und ein einfaches Online-
Formular zur unkomplizierten Beantragung einer Genehmigung für eine Ver-
anstaltung im öffentlichen Raum. 

 Nennung und Kontaktdaten einer verantwortlichen Person bei der Stadt Hei-
delberg, die als Schnittstelle zwischen den einzelnen städtischen Ämtern fun-
giert und als Ansprechpartner*in für die Genehmigung von Zwischennutzun-
gen von Räumen bei der Stadt Heidelberg zuständig ist. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Beschluss und Arbeitsauftrag an die 
Verwaltung 
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Begründung:  

1. Vorbemerkung 

Mit Drucksache 0176/2016/IV wurde der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.10.2016 über die 
Rahmenbedingungen für Zwischennutzungen in Heidelberg, die Angebote der Stadt Heidelberg im 
Kontext der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die baurechtlichen Rahmenbedingungen für Zwi-
schennutzungen informiert. Gegenstand der Vorlage waren weiterhin temporäre Nutzungen im öf-
fentlichen Raum und deren Genehmigungspraxis. Die Beratung der Vorlage führte zu einem Antrag 
der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, der vom Gemeinderat wie folgt als Arbeitsauftrag an die Ver-
waltung formuliert wurde: 

 Die Stadt Heidelberg erstellt eine Auflistung mit möglichen zur Zwischennutzung geeigneten 
öffentlichen Grünflächen, Plätzen und Straßen et cetera, stellt diese auf der Webseite der 
innerhalb der Stadtverwaltung zuständigen Stelle online und nennt in diesem Zusammen-
hang auch Ansprechpartner/-innen für die Bewerbung sowie exemplarische Nutzungsarten 
für die betreffenden Flächen. 

 Die Stadt Heidelberg erstellt einen Leitfaden für die Beantragung von Genehmigungen für 
kurzfristige Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen nach dem Beispiel aus Halle/Saale. 
(http://m.halle.de/Publications/4832/eforms_iii-301-002_-_spontan-party_-_anzeige_-
_270.pdf) (https://www.stadtzuerich.ch/pd/de/index/das_departement/medien/ medienmittei-
lung/2012/april/120302a.html) 

Zunächst ist nochmals die Klarstellung notwendig, dass von Zwischennutzungen nur in Verbindung 
mit baulichen Anlagen gesprochen wird. Räumlich betrachtet sind folgende Begriffe generell zu un-
terscheiden:  

Eine Zwischennutzung ist eine Übergangsnutzung einer zu diesem Zeitpunkt nicht genutzten bauli-
chen Anlage, für die aber eine konkrete Nachnutzung gewünscht ist. Die Nutzung ist zeitlich befris-
tet und endet spätestens dann, wenn die gewünschte Nachnutzung realisierbar ist. 

Bei temporären Nutzungen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen über den Gemeinge-
brauch bzw. den Widmungszweck hinaus spricht man von Sondernutzungen. Dies sind, neben län-
gerfristigen Sondernutzungen wie Außengastronomie und Warenauslagen, Veranstaltungen wie 

 Brauchtumsveranstaltungen (Frühlingsfeste/ Kerwen/Fastnachts- und Sommertagsumzüge) 

 Feste der Stadtteilvereine 

 Vereinsfeste 

 Veranstaltungen der Kirchen 

 Veranstaltungen der Universität 

 Sportveranstaltungen 

 Märkte aller Art 

 Schlossbeleuchtungen 
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 Nutzungen für interkulturelle Veranstaltungen 

 Promotion und Marketing-Veranstaltungen 

 Mobile Verkaufsveranstaltungen 

 Straßenkunst und –musik. 

2. Genehmigung von Sondernutzungen 

Die Nutzung von öffentlichen Straßen und Plätzen ist in den einschlägigen Gesetzen, wie dem Stra-
ßengesetz Baden-Württemberg oder der Straßenverkehrsordnung, geregelt. 

Eine von der öffentlichen Widmung abweichende vorrübergehende Nutzung kann nur im Rahmen 
der in diesen Gesetzen eröffneten Möglichkeiten erfolgen. 

Die Genehmigung für die Nutzung einer öffentlichen Fläche für eine Veranstaltung oder sonstige 
Aktivität ist daher stets eine Einzelfallentscheidung, bei der folgende Kriterien berücksichtigt werden: 

 Sicherheit 

 Verkehrssituation 

 Lärmentwicklung 

 Besucherzahl 

 Beschaffenheit der Fläche 

 Aufbauten 

 Veranstaltungszeitraum 

 Konflikte beziehungsweise Konkurrenzen mit anderen/benachbarten Nutzungen 

Da Sondernutzungen, zunächst einmal, generell im öffentlichen Raum möglich sind, erübrigt sich 
eine Veröffentlichung aller möglichen, für Sondernutzungen geeigneten Flächen. 

Es gibt aber Bereiche, für die regelmäßig Genehmigungen erteilt werden. 
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In der Altstadt sind dies: 

 Karlsplatz 

 Kornmarkt (sehr restriktiv) 

 Marktplatz 

 Universitätsplatz 

 Theaterstraße 

 Friedrich-Ebert-Platz 

 Anatomiegarten 

 Bismarckplatz 

In den anderen Stadtteilen sind dies: 

 Schwetzinger Terrasse (Bahnstadt) 

 Lutherplatz (Neuenheim) 

 Befestigte Fläche auf am Neckarvorland an der Theodor-Heuss- Brücke (Neuenheim) 

 Tiefburgplatz (Handschuhsheim) 

 Wilhelmsplatz, (Weststadt) 

 Kerweplatz (Wieblingen) 

 Kuchenblech (Ziegelhausen) 

 Platz vor dem Bürgeramt (Bergheim) 

 Kuckucksplatz (Pfaffengrund) 

 Kerweplatz und Platz vor dem Bürgerzentrum (Kirchheim) 

 Vorplatz des Rathauses (Rohrbach) 

 Platz am Forum 5 (Emmertsgrund) 

 Willy-Brandt-Platz (Weststadt); hier werden auch Erlaubnisse für mobile gewerbliche Son-
dernutzungen erteilt. 

 Neuer Messplatz (Kirchheim); hier werden ebenfalls auch Erlaubnisse für mobile gewerbli-
che Sondernutzungen erteilt. 
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3. Nutzungen von öffentlichen Grünanlagen 

Sondernutzungen in öffentlichen Grünflächen sind in folgenden Satzungen geregelt: 

 Satzung über die Benutzung des Neckarvorlandes der Stadt Heidelberg vom  
9. Dezember 1976 

 Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung vom 08. März 2001 

Demnach dient das Neckarvorland ausschließlich der Gesundheit und Erholung der Einwohner der 
Stadt Heidelberg und darf nur im Rahmen dieser Zweckbestimmung beziehungsweise der Benut-
zungsregelungen der Satzung genutzt werden. 

Gemäß der Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung dienen öffentliche Grünanlagen der Erholung 
der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Die Benutzung der Anlagen 
ist unter § 15 dieser Satzung geregelt. So dürfen beispielsweise Wege nicht befahren und keine 
Mannschaftsspiele außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen betrieben werden.  

Die Stadt Heidelberg kann im Einzelfall Veranstaltungen in städtischen Grünanlagen genehmigen, 
was, wie bereits in der Informationsvorlage DS 0176/2016/IV beschrieben, in den vergangenen Jah-
ren jeweils über 40 Mal erfolgt ist. 

Die bloße Anzeige von sogenannten Spontanpartys in städtischen Grünanlagen, wie dies in Halle 
an der Saale erfolgt, läuft dem Zweck der oben genannten Satzungen zuwider. 

4. Beantragung von Genehmigungen von Sondernutzungen 

Auch in Halle an der Saale sind sogenannte Spontanpartys nur unter eingeschränkten Bedingungen 
möglich. Zum einen dürfen diese nur auf den ausgewiesenen Grill- und Lagerfeuerplätzen stattfin-
den, zum anderen fallen Veranstaltungen, die länger als 24 Stunden andauern, öffentlich beworben 
werden oder eine Gewinnerzielungsabsicht haben, nicht unter diesen Begriff der Spontanparty. Sol-
che Veranstaltungen sind auch in Halle/ Saale genehmigungspflichtig, haben eine Vorlaufzeit von 
mindestens 2 Wochen und unterliegen den jeweiligen Rechtsvorschriften. 

In der Regel erteilt das Bürgeramt, unter Beteiligung anderer berührter Ämter, Genehmigungen für 
Sondernutzungen. Als Hilfestellung für die Beantragung wurde kürzlich ein neues Formblatt erstellt. 
Dieses wird zeitnah, zusammen mit einer Verfahrensbeschreibung und einer/m Ansprechpartner/in, 
im Behördenwegweiser eingestellt. 

http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rathaus/Buergeraemter.html 

Bei Anträgen von kleineren, nicht gewerblichen Veranstaltungen in öffentlichen Grünanlagen, bei 
denen offensichtlich keine anderen Belange berührt sind, erfolgt eine Erlaubnis gegebenenfalls un-
mittelbar beim Landschafts- und Forstamt. 

Anträge für gewerbliche Nutzungen (Warenauslagen, Kundenstopper) im Bereich der Gesamtanla-
genschutzsatzung der Altstadt werden aufgrund der denkmalschutzrechtlichen Belange direkt vom 
Amt für Baurecht und Denkmalschutz bearbeitet. Entsprechende Formulare sind im Behördenweg-
weiser eingestellt. 

http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rathaus/Behoerdenwegweiser.html?amtsID=836343 
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Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Die Belange von Menschen mit Behinderung sind im Rahmen des Auftrags nicht berührt. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

SL 11 + 
Straßen und Plätze als Lebensraum zurückgewinnen, Aufenthaltsqualität 
verbessern 

   

KU 1 + Kommunikation und Begegnung fördern 
   

KU 4 + Freiraum für unterschiedlichste, kulturelle Ausdrucksformen  
   

  Begründung: 

  

Der öffentliche Raum steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 
Ein kontrolliertes Zulassen von temporären öffentlichen wie privaten, ge-
werblichen und kulturellen Nutzungen erweitert die Nutzungsmöglichkeiten, 
schafft, beispielsweise durch Außengastronomie, Aufenthaltsqualität, för-
dert die Wirtschaft und gibt Raum für Kommunikation und Begegnung. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Formular „Antrag auf Genehmigung einer Veranstaltung“ 

02 Sachantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 05.04.2017 
Tischvorlage in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsaus-

schusses am 05.04.2017 
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